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verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Fachbereich Jugend und Schule:
 Brunnenallee 31,
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infozentrum:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbereich Soziales und Wohnen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen

Öffnungszeiten übrige Fachbereiche:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: info@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag - Mittwoch 10:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 10:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 13:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Öffentliche Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12.30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Wirtschaftsföderung
Gewerbegebiete und Gewerbegrundstückskauf: 
Joachim Strauß, Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs-
gesellschaft mbH Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 223,
E-Mail: strauss@wfg-bornheim.de
Betriebserweiterungen und -umsiedlungen, Standort-
suche, Informationen zum Wirtschaftsstandort Bornheim:
Sebastian Römer, Wirtschaftsförderung der Stadt Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 339
E-Mail: sebastian.roemer@stadt-bornheim.de

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: vhs@stadt-bornheim.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 - 01:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen,
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.
Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 181 
   o.    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an:

CDU
montags 15 - 17 Uhr  
und nach Vereinbarung
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 510
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 520
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 540
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Anschrift: Rathausstraße 2 
Telefon: 0 22 22 / 994 - 450
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 27 / 90 99 377
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

ABB
nach Vereinbarung
Paul Breuer 
Anschrift: St.-Georg-Str. 20, 
Telefon: 0 15 73 / 2 48 39 97 
Fax: 0 22 36 / 9 29 16 74
E-Mail: bornheimer123@  
 yahoo.de

Die Linke
montags 17 - 18 Uhr
Michael Lehmann
Anschrift: Frankfurter Str. 2
Telefon: 0 22 22 / 977 988
E-Mail: milebo@web.de

24 Stunden-Hotline für 
Störungen der Wasserver-
sorung, Abwasserbeseitung 
und Straßenbeleuchtung
Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

der Energieagentur Rhein-
Sieg in Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale, kos-
tenlose offene Sprechstun-
de im Rathaus, Raum 553,  
am 21. August, 14 - 17:30 Uhr.
Auskunft bei der Stadt Born-
heim: Manuela Domschat
Telefon: 0 22 22 / 945 - 307
E-Mail:  energieberatung@ 
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - 
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S.878), hat der Rat der Stadt 
Bornheim in seiner Sitzung am 02.07.2014 folgende 4. Änderung 
der Betriebssatzung für das Wasserwerk der Stadt Bornheim vom 
22.12.2005 beschlossen:

Artikel I
Die Betriebssatzung für das Wasserwerk der Stadt Bornheim vom 
22.12.2005 wird wie folgt geändert:

§ 4 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

“Für das Wasserwerk wird ein Betriebsausschuss gebildet, der aus 13 
stimmberechtigten Mitgliedern besteht.”

Artikel II
Die Änderung der Betriebssatzung tritt mit dem Tag nach der Be-
kanntgabe in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende 4. Satzung vom 03.07.2014 zur Änderung der Be-
triebssatzung für das Wasserwerk der Stadt Bornheim vom 

22.12.2005 mache ich hiermit gemäß § 7 Abs. 4 und 5 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) in Verbin-
dung mit der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht bekannt.

Hinweis

Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrecht-
liche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,
1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-

benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
2. die Satzung, sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flä-

chennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,

3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Born-

heim vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Bornheim, den 03.07.2014
Stadt Bornheim

gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

4. Satzung vom 03.07.2014 zur Änderung der Betriebssatzung 
für das Wasserwerk der Stadt Bornheim vom 22.12.2005

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 02.07.2014 auf-
grund des § 1 und § 11 Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und 
Jugendhilfe (SGB VIII) - (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1990, 
BGBl. I S. 1163) in der z. Z. geltenden Fassung, des § 2, § 6 und § 10 
des Dritten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes - AG-KJHG-KJFöG - vom 01. Januar 2005 in der z. Z. geltenden 
Fassung und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein 
- Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), folgende Satzung des 
Kinder- und Jugendparlamentes der Stadt Bornheim beschlossen:

§ 1 Aufgaben und Ziele des Kinder- und Jugendparlamentes
Das Kinder- und Jugendparlament
(1) ist überparteilich und unabhängig und setzt sich für die Interessen 

der Bornheimer Kinder und Jugendlichen gegenüber dem Bür-
germeister und dem Stadtrat sowie der Öffentlichkeit ein,

(2) soll zur politischen Aufklärung und Erziehung beitragen,
(3) soll die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an politischen 

und verwaltungsmäßigen Planungs- und Entscheidungsprozes-
sen ermöglichen und sicherstellen,

(4) nimmt Wünsche und Anregungen der Bornheimer Kinder und 
Jugendlichen auf und versucht Lösungsmöglichkeiten zu erarbei-
ten, die dann gemeinsam mit den Gremien des Rates oder dem 
Bürgermeister umgesetzt oder als Anträge in den Jugendhilfeaus-
schuss eingebracht werden können, 

(5) soll daran mitwirken, positive Lebensbedingungen für Kinder und 
Jugendliche zu schaffen und zu erhalten.

§ 2 Zusammensetzung des Kinder- und Jugendparlamentes
(1) Das Jugendparlament besteht aus 21 Mitgliedern, die am Wahl-

tag 12 Jahre alt und noch nicht 20 Jahre alt sind und ihren Haupt-
wohnsitz in der Stadt Bornheim haben. Stehen weniger als 21 
Kandidaten/Kandidatinnen zur Wahl oder werden weniger Kan-
didaten/Kandidatinnen gewählt, besteht das Kinder- und Jugend-
parlament aus den gewählten Mitgliedern, sofern die Mitglieder-
zahl dann mindestens 11 Personen beträgt.

(2) Überschreitet ein Mitglied in der laufenden Amtszeit die Alters-
grenze, bleibt es trotzdem bis zur nächsten Wahl Mitglied des Kin-
der- und Jugendparlamentes.

(3) Scheidet ein Mitglied vor Ende der Amtszeit aus, rückt die Kan-
didatin/der Kandidat mit den meisten Stimmen nach dem letzten 
gewählten Mitglied nach. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los.

(4) Nach der Wahl üben die bisherigen Mitglieder des Kinder- und 
Jugendparlamentes ihre Tätigkeit bis zur ersten Sitzung des neu 
gewählten Parlamentes aus.

(5) Von den Mitgliedern des Kinder- und Jugendparlamentes wird 
eine Vertreterin/ein Vertreter gewählt, die/der als beratendes Mit-
glied für den Jugendhilfeausschuss vorgeschlagen wird.

§ 3 Wahlverfahren
(1) Die Wahl zum Kinder- und Jugendparlament findet alle 2 Jahre 

statt. Die Parlamentsmitglieder werden von den wahlberechtigten 
Kindern und Jugendlichen, die am ersten Wahltag 12 Jahre alt und 
noch nicht 20 Jahre alt sind und ihren Hauptwohnsitz in der Stadt 
Bornheim haben in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher 
und geheimer Wahl gewählt.

(2) Alle Kinder und Jugendlichen mit aktivem und passivem Wahl-
recht werden mit einem Informationsbrief (Wahlbenachrichti-
gung) rechtzeitig über die Wahl zum Kinder- und Jugendparla-
ment und den Wahltermin informiert und aufgefordert zu kandi-
dieren. Der Wahltermin und die Wahlbenachrichtigung werden 
öffentlich bekannt gemacht.

(3) Die Dauer der Kandidaten-/Kandidatinnenaufstellung beträgt 30 
Tage.

(4) Für die Kandidatur ist ein Bewerbungsbogen auszufüllen, der 
mindestens Name, Geburtsdatum, Anschrift, Beruf/ Ausbildung/ 
derzeit besuchte Schule, Unterschrift des Kandidaten/ der Kandi-
datin enthalten muss. Diejenigen, die noch keine 18 Jahre alt sind, 
benötigen die Unterschrift der Erziehungsberechtigten.

(5) Bewerbungsbögen können nur von einzelnen Wahlberechtigten 
für sich selbst eingereicht werden.

(6) Die Bewerbungen der Kandidaten/ Kandidatinnen sind innerhalb 
der im Informationsbrief sowie auf der Homepage der Stadt Born-
heim mitgeteilten Frist schriftlich beim Bürgermeister der Stadt 
Bornheim, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, einzureichen.

(7) Der Bürgermeister erstellt nach Ablauf der Frist eine alphabe-
tische Kandidaten-/Kan¬didatinnenliste, die den Namen, das Al-
ter, den Wohnort (Ortsteil) und den derzeitigen Beruf enthält und 
die in der regionalen Presse, auf der Homepage der Stadt Born-
heim und in den weiterführenden Schulen mindestens zwei Wo-
chen vor dem Wahltermin veröffentlicht wird.

(8) Über alle wahlberechtigten Kinder und Jugendlichen wird vom 
Bürgermeister ein Wählerverzeichnis erstellt.

§ 4 Durchführung der Wahl
(1) Jede Wahlberechtigte / jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme, 

die sie / er nur persönlich abgeben kann. Die /der Wahlberechtigte 
muss sich gegenüber dem Wahlvorstand durch Personalausweis, 
Reisepass oder gleichwertiges Ausweisdokument sowie den In-
formationsbrief (Wahlbenachrichtigung) ausweisen.

(2) Im ersten Schulhalbjahr, spätestens bis zu den Weihnachtsferien, 
findet eine „Wahlwoche“ statt. In den ersten zwei Tagen wird in 
den weiterführenden Schulen gewählt. Jede /jeder Wahlberech-
tigte wählt in der Schule, die sie/er besucht.

(3) In den zwei darauf folgenden Tagen haben die Jugendlichen, die 
nicht mehr zur Schule gehen oder nicht in Bornheim zur Schule 
gehen oder nicht in ihrer Schule wählen konnten, die Möglichkeit, 
an jeweils einem Tag im Rathaus der Stadt Bornheim und in einer 
Bornheimer Jugendeinrichtung, welche rechtzeitig bekannt gege-
ben wird, während der Öffnungszeiten ihre Stimme abzugeben.

(4) Für die Wahlbüros werden Wahlvorstände gebildet, die für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Wahl verantwortlich sind. Je-
der Wahlvorstand besteht aus mindestens drei Personen und wird 
vom Bürgermeister bestimmt. Nach Abschluss der Wahl übergibt 
der jeweilige Wahlvorstand die verschlossene Wahlurne an den 
Bürgermeister zur Auszählung, die am letzten Tag der „Wahlwo-
che“ im Rathaus stattfindet. Gewählt sind die 21 Kinder und Ju-
gendlichen mit den meisten Stimmen. Bei Stimmengleichheit für 
die 21. Person entscheidet das Los. Danach gibt der Bürgermei-
ster das vorläufige Wahlergebnis bekannt.

(5) Der Wahlausschuss der Stadt Bornheim stellt das Wahlergebnis 
fest und gibt dieses bekannt. Anschließend veröffentlicht der Bür-
germeister das Wahlergebnis im Amtsblatt. Nach Verkündigung 
im Amtsblatt besteht eine Einspruchsfrist von zwei Wochen. Der 
Wahlausschuss der Stadt Bornheim entscheidet über die Einsprü-
che.

(6) Spätestens 6 Wochen nach der Wahl findet die konstituierende 
Sitzung des neu gewählten Kinder- und Jugendparlamentes statt.

§ 5 Vorstand
(1) Das Kinder- und Jugendparlament wählt aus seiner Mitte einen 

Vorstand, der aus einer Sprecherin/ einem Sprecher, einer Stell-
vertreterin/einem Stellvertreter und einer Beisitzerin/einem Bei-
sitzer besteht. Die Vertreterin/ Der Vertreter des Kinder- und Ju-
gendparlamentes im Jugendhilfeausschuss gehört ebenfalls dem 
Vorstand an. Dieser stellt die Tagesordnung auf, lädt zu den Sit-
zungen ein und ist Ansprechpartner für den Bürgermeister. Bei 
dieser Aufgabe wird der Vorstand durch den Stadtjugendring 
Bornheim e.V. unterstützt.

(2) Ein Mitglied des Vorstandes kann nur abgewählt werden, wenn 
ein neues Mitglied durch mehr als die Hälfte der Anzahl der Mit-
glieder gewählt wird. Die Abwahl muss ein Tagesordnungspunkt 
sein.

§ 6 Sitzungen
(1) Das Kinder- und Jugendparlament tagt mindestens viermal im 

Jahr.
(2) Die Mitglieder des Kinder- und Jugendparlamentes sind verpflich-

tet, an den Sitzungen des Kinder- und Jugendparlamentes teilzu-
nehmen. Bei Verhinderung ist der Vorstand des Kinder- und Ju-
gendparlamentes rechtzeitig vor der Sitzung zu informieren.

(3) Die Sitzungen des Kinder- und Jugendparlamentes sind öffentlich. 
Es kann jedoch auf vorherigen Antrag durch mehrheitlichen Be-
schluss ein nicht-öffentlicher Teil angeschlossen werden.

Satzung des Kinder- und Jugendparlamentes der Stadt Bornheim
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(4) Die Stadt Bornheim stellt dem Kinder- und Jugendparlament für die Sitzungen 
geeignete Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung.

(5) An den Sitzungen nehmen nach Bedarf Vertreterinnen/Vertreter der Verwal-
tung teil, die anzuhören sind.

(6) Die Moderation/Sitzungsleitung und Schriftführung kann für jede Sitzung neu 
bestimmt werden.

§ 7 Abstimmung
(1) Beschlüsse werden mit Mehrheit gefasst.
(2) Das Kinder- und Jugendparlament ist beschlussfähig, wenn 1/3 der Mitglieder 

anwesend sind.
(3) Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
(4) Die Abstimmung erfolgt im Regelfall durch Handzeichen. Auf Antrag eines 

Mitgliedes des Kinder- und Jugendparlamentes ist geheim durch Stimmzettel 
abzustimmen.

§ 8 Arbeitsgruppen
(1) Das Kinder- und Jugendparlament kann für besondere Themenbereiche Ar-

beitsgruppen bilden.
(2) An diesen Arbeitsgruppen können neben den Mitgliedern des Kinder- und Ju-

gendparlamentes auch Jugendliche mitarbeiten und mitentscheiden, die nicht 
Mitglied des Kinder- und Jugendparlamentes sind.

(3) Die Arbeitsgruppen berichten in den Sitzungen des Kinder- und Jugendparla-
mentes über ihre Arbeit und ihre Beschlüsse. Die Beschlüsse der Arbeitsgrup-
pen bedürfen zur Umsetzung der Zustimmung des Kinder- und Jugendparla-
mentes.

§ 9 Organisationsunterstützung
(1) Der Bürgermeister sowie der Stadtjugendring Bornheim e.V. unterstützen das 

Kinder- und Jugendparlament.
(2) Der Bürgermeister benennt dem Kinder- und Jugendparlament eine An-

sprechpartnerin/einen Ansprechpartner der Verwaltung.
(3) Darüber hinaus unterstützt und begleitet der Stadtjugendring Bornheim e.V. 

(Organisationsunterstützung) das Kinder- und  Jugendparlament inhaltlich, 
organisatorisch sowie bei der Durchführung von Sitzungen und ggf. Veran-
staltungen.

§ 10 Finanzen
Dem Kinder- und Jugendparlament steht ein jährlicher Etat zur Verfügung, der 
vom Rat nach Maßgabe des Haushaltes der Stadt Bornheim festgesetzt wird. Die 
Bewirtschaftung erfolgt durch das Jugendamt.

§ 11 Niederschrift und Dokumentation
(1) Der Schriftführer/Die Schriftführerin führt eine Anwesenheitsliste und fertigt 

über die Sitzung des Kinder- und Jugendparlamentes eine Niederschrift an. 
(2) Das Kinder- und Jugendparlament legt dem Bürgermeister jährlich einen Tä-

tigkeitsbericht vor, der auch dem Jugendhilfeausschuss zur Kenntnis gegeben 
wird.

§ 12 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung des Jugendparlamentes der Stadt Bornheim vom 10.09.2012 außer 
Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende Satzung des Kinder- und Jugendparlamentes der Stadt Born-
heim vom 10.07.2014 mache ich hiermit gemäß § 7 Abs. 4 und 5 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in Verbindung mit der 
Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht 
bekannt. 

Hinweis
Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der GO NW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flä-
chennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn,
1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt;
2. die Satzung, sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungs-

plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden;
3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bornheim vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Bornheim, den 10.07.2014
Stadt Bornheim

gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim


